
„Lebkuchenmannsuche“ im Loop5 
Finde die verlorenen Lebkuchenmännchen und gewinne 
einen 500,- € Loop5-Shopping-Gutschein  
 
Teilnahmebedingungen 
 
1. Das „Lebkuchenmann Suchen“ Gewinnspiel (nachfolgend „Gewinnspiel“ genannt) wird durch die 
Loop 5 Shopping Centre GmbH & Co. KG., Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt 
(„Veranstalter“) veranstaltet. Zu gewinnen gibt es einen Loop 5-Center-Gutschein im Wert von 500,- 
€. Der Gewinner wird am 24.12.2025 nach Center-Öffnungszeitenschluss nach dem Zufallsprinzip aus 
der vorhandenen Losbox gezogen.  

 
2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 
 
3. Teilnehmerin oder Teilnehmer kann jede natürliche Person sein, die das 18. Lebensjahr vollendet 
hat und Ihren Wohnsitz in Deutschland hat. Ausgenommen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Bevollmächtigte der Loop5 Shopping Centre GmbH, deren Familienmitglieder und 
Haushaltsangehörige, sowie durch die Loop5 Shopping Centre GmbH beauftragte Dienstleister, deren 
Familienmitglieder und Haushaltsangehörige und deren Mitarbeiter. Die Loop5 Shopping Centre 
GmbH behält sich vor, aus wichtigem Grund die Teilnahme von einzelnen Personen von vornherein 
abzulehnen oder sie später vom Gewinnspiel auszuschließen und auch den Gewinn zurückzufordern. 
Ein wichtiger Grund liegt zum Beispiel in Fällen von Missbrauch oder Betrug (auch schon bei 
Versuchen) oder sonstigen Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen vor. Die Loop5 Shopping 
Centre GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel auch ganz abzusagen; nach dessen Beginn allerdings 
nur aus wichtigem, objektivem Grund. 

4. Das Gewinnspiel findet vom 02.12.2025 von 10.00 bis 24.12.2025 14.00 Uhr im Loop5 statt.  

5. Gegenstand des Gewinnspiels ist, das die berechtigten Besucher (innerhalb der regulären 
Öffnungszeiten) vom 02.12.2025 bis 24.12.2025 sich an der Kunden-Information im EG des 
Shoppingcenters eine Teilnahmekarte nehmen, die verlorenen Lebkuchenmänner im Loop 5 finden – 
jeder Lebkuchenmann ist mit einem Buchstaben versehen, diese Buchstaben werden für das 
Lösungswort gebraucht, das gesuchte Lösungswort auf der Teilnahmekarte notieren und die 
ausgefüllte Teilnahmekarte in die Losbox einwerfen. Die Losbox befinden sich an der Kunden-
Information im EG.  

6. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können müssen die Centerbesucher eine Teilnahmekarte 
ausfüllen und die damit verbundenen Teilnahmebedingungen und die Datenschutzrichtlinien 
akzeptieren. Auf der Teilnahmekarte werden nur der Vorname, Nachnamen, E-Mail-Adresse und 
Postleitzahl der Teilnehmerin / des Teilnehmers erfragt. Personen, bei denen das Alter nicht 
ersichtlich ist, müssen einen Personalausweis zur Teilnahme vorzeigen. 

7. Die zufällige Auswahl des Gewinners findet nach Beendigung des Gewinnspiels statt. Die 
Gewinnerkarte wird händisch aus dem Lostopf gezogen. Der Gewinner wird über seinen Gewinn 
informiert. 



8. Der Gewinner muss den Gewinn quittieren und die Annahme des Gutscheins bestätigen. Der 
Gewinn kann nach Absprache mit dem Centermanagement im Loop5 abgeholt werden. Die Loop5 
Shopping Centre GmbH übernimmt keine weiteren Kosten oder Verpflichtungen. 

9. Eine andere Gewinnauszahlung in Bar oder anderen Zahlungsmitteln - ist nicht möglich. 
 
10. Der Veranstalter haftet nicht für die Verfügbarkeit der Internetseite inkl. der 
Teilnahmebedingungen. Der Veranstalter haftet auch nicht für etwaige Übertragungs- oder 
Textfehler. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von 
Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern sofern es aus 
technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in der Software und Hardware) oder 
rechtlichen Gründen nicht möglich ist, das Gewinnspiel ordnungsgemäß durchzuführen.  

11. Datenschutzinformationen: Der Veranstalter verarbeitet personenbezogene Daten nur für 
Zwecke dieses Gewinnspiels auf Basis der Einwilligung jeder Teilnehmerin und jedes Teilnehmers 
gemäß Art. 6 Absatz 1a EU-DSGVO. 

12. Eine über die Zwecke dieses Gewinnspiels hinausgehende Nutzung personenbezogener Daten 
wird der Veranstalter nur dann vornehmen, wenn die Teilnehmerin/der Teilnehmer dazu eine 
separate schriftliche Zustimmungserklärung abgegeben hat. Die Abgabe einer solchen 
Zustimmungserklärung für eine weitergehende Nutzung ihrer/seiner personenbezogenen Daten ist 
freiwillig und keine Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel.  

13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 


